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 Veröffentlicht am 19.12.1990

Norm

ASVG §332 A

Rechtssatz

Den Ersatz der dem Gesetz entsprechenden Krankenversicherungsbeiträge für die hinterbliebene Ehefrau kann der

Sozialversicherungsträger auch dann in vollem Umfang fordern, wenn für die Höhe dieser Beträge der

Hilflosenzuschuß - dessen Ersatz die klagende Partei nicht begehrt - von Bedeutung ist.
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